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Erklärung der benutzten Zeichen 

 * Verfahren der Konsultation  

 *** Verfahren der Zustimmung 

 ***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung) 

 ***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung) 

 ***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung) 

 

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 

Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.) 

 

 

 

 

 

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 

Gesetzgebungsakts 

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 

Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck 

gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 

als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 

des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 

endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 

Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 

fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 

betreffenden technischen Dienststellen. 

 

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 

Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 

soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 

Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 

bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 

Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 

Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 

geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 

solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...]. 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Auflegung eines Unionsprogramms zur Unterstützung spezieller Tätigkeiten im Bereich 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung für den Zeitraum 2014-2020 

(COM(2012)0782 – C7-0417/2012 – 2012/0364(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

(COM(2012)0782), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 114 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 

Kommission unterbreitet wurde (C7-0417/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 

20. März 20131, 

– auf der Grundlage von Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 

Stellungnahme des Rechtsausschusses (A7-0000/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 

entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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Änderungsantrag  1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  1a. weist darauf hin, dass der im 

Legislativvorschlag genannte 

Finanzrahmen lediglich als Anhaltspunkt 

für den Gesetzgeber dient und erst dann 

festgelegt werden kann, wenn eine 

Einigung über den Vorschlag für eine 

Verordnung zur Festlegung des 

mehrjährigen Finanzrahmens für die 

Jahre 2014-2020 erzielt worden ist; 

Or. en 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In einer globalen Wirtschaft muss auch 

bei der Rechnungslegung die gleiche 

Sprache gesprochen werden. Die vom 

International Accounting Standards Board 

(IASB) aufgestellten International 

Financial Reporting Standards (IFRS) 

werden weltweit in vielen Rechtskreisen 

übernommen und angewandt. Solche 

internationalen 

Rechnungslegungsstandards müssen in 

einem transparenten, demokratisch 

rechenschaftspflichtigen Prozess 

aufgestellt werden. Um zu gewährleisten, 

dass die Interessen der Union geachtet 

werden und globale Standards qualitativ 

hochwertig und mit Unionsrecht vereinbar 

sind, muss den Unionsinteressen in diesem 

(3) In einer globalen Wirtschaft muss auch 

bei der Rechnungslegung die gleiche 

Sprache gesprochen werden. Die G20 hat 

wiederholt globale 

Rechnungslegungsstandards und 

Konvergenz gefordert. Die vom 

International Accounting Standards Board 

(IASB) aufgestellten International 

Financial Reporting Standards (IFRS) 

werden weltweit in vielen Rechtskreisen 

übernommen und angewandt. Solche 

internationalen 

Rechnungslegungsstandards müssen in 

einem transparenten, demokratisch 

rechenschaftspflichtigen Prozess 

aufgestellt werden. Um zu gewährleisten, 

dass die Interessen der Union geachtet 
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internationalen Standardsetzungsprozess 

gebührend Rechnung getragen werden. 

werden und globale Standards qualitativ 

hochwertig und mit Unionsrecht vereinbar 

sind, muss den Unionsinteressen in diesem 

internationalen Standardsetzungsprozess 

gebührend Rechnung getragen werden. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Um zu gewährleisten, dass ihre 

Struktur und Prozesse dafür sorgen, dass 

sie ihren im öffentlichen Interesse 

liegenden Auftrag unabhängig, effizient, 

transparent und demokratisch 

rechenschaftspflichtig erfüllen, haben IFRS 

Foundation und EFRAG nicht nur ihre 

Finanzierungsstrukturen geändert, sondern 

auch ihre Führungsstruktur einer Reform 

unterzogen. Was die IFRS Foundation 

angeht, so wurde 2009 ein Monitoring 

Board eingerichtet, um öffentliche 

Rechenschaftslegung und Aufsicht zu 

gewährleisten, wurde die Effektivität des 

Standards Advisory Council erhöht und die 

Transparenz gesteigert und wurden 

Folgenabschätzungen als fester Bestandteil 

in das formelle Normsetzungsverfahren des 

IASB aufgenommen. 

(12) Um zu gewährleisten, dass ihre 

Struktur und Prozesse dafür sorgen, dass 

sie ihren im öffentlichen Interesse 

liegenden Auftrag unabhängig, effizient, 

transparent und demokratisch 

rechenschaftspflichtig erfüllen, haben IFRS 

Foundation und EFRAG nicht nur ihre 

Finanzierungsstrukturen geändert, sondern 

auch ihre Führungsstruktur einer Reform 

unterzogen. Was die IFRS Foundation 

angeht, so wurde 2009 ein Monitoring 

Board eingerichtet, um öffentliche 

Rechenschaftslegung und Aufsicht zu 

gewährleisten, wurde die Effektivität des 

Standards Advisory Council erhöht und die 

Transparenz gesteigert und wurden 

Folgenabschätzungen als fester Bestandteil 

in das formelle Normsetzungsverfahren des 

IASB aufgenommen. Die Bemühungen 

um eine Verbesserung der 

Führungsstrukturen dieser 

Einrichtungen werden auf der Grundlage 

der Schlussfolgerungen des 

Sonderberaters des für den Binnenmarkt 

zuständigen Kommissionsmitglieds 

fortgesetzt. 

Or. en 
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Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Das Kofinanzierungsprogramm, das 

durch diese Verordnung aufgelegt werden 

soll, dürfte zur angestrebten EU-weiten 

Vergleichbarkeit und Transparenz von 

Unternehmensabschlüssen beitragen, die 

internationale Akzeptanz der IFRS fördern 

und dadurch zur weltweiten 

Harmonisierung der 

Rechnungslegungsstandards beitragen und 

in allen Mitgliedstaaten die Konvergenz 

und qualitativ hochwertige internationale 

Abschlussprüfungsstandards fördern. 

Dieses Programm stärkt den Binnenmarkt 

für Finanzdienstleistungen und Kapital und 

trägt dadurch zur Strategie Europa 2020 

bei, deren Außenwirkung es ebenfalls 

fördert. 

(15) Das Kofinanzierungsprogramm, das 

durch diese Verordnung aufgelegt werden 

soll, dürfte zur angestrebten EU-weiten 

Vergleichbarkeit und Transparenz von 

Unternehmensabschlüssen beitragen, der 

Stimme Europas bei der weltweiten 

Harmonisierung der 

Rechnungslegungsstandards ein größeres 

Gewicht verleihen, die internationale 

Akzeptanz der IFRS fördern und in allen 

Mitgliedstaaten die Konvergenz und 

qualitativ hochwertige internationale 

Abschlussprüfungsstandards fördern. 

Dieses Programm stärkt den Binnenmarkt 

für Finanzdienstleistungen und Kapital und 

trägt dadurch zur Strategie Europa 2020 

bei, deren Außenwirkung es ebenfalls 

fördert. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission wird ermächtigt, zur 

Auswahl neuer Begünstigter und zur 

entsprechenden Änderung des Absatzes 1 

gemäß Artikel 9 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen. 

entfällt 

Or. en 
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Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Neuer Begünstigter kann nur eine 

juristische Person ohne Erwerbszweck 

werden, die Ziele verfolgt, die Teil einer 

politischen Maßnahme der Union sind 

und diese unterstützen und die direkte 

Nachfolgerin eines der in Absatz 1 

genannten Begünstigten ist. 

3. Jede Finanzierung neuer Begünstigter 

bedarf – auch wenn es sich um einen 

unmittelbaren Rechtsnachfolger eines der 

in Absatz 1 genannten Begünstigten 

handelt – der Zustimmung des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

nach Artikel 294 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die jährlichen Arbeitsprogramme 

stützen sich ferner auf eine genaue 

Analyse der vorangegangenen jährlichen 

Arbeitsprogramme. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 9 entfällt 

Ausübung der Befugnisübertragung  

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter 

Rechtsakte wird der Kommission unter 
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den in diesem Artikel festgelegten 

Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass der in 

Artikel 3 Absatz 2 genannten delegierten 

Rechtsakte wird der Kommission für 

einen Zeitraum von sieben Jahren ab 

Inkrafttreten dieser Verordnung 

übertragen. 

 

3. Die Befugnisübertragung gemäß 

Artikel 3 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Der Beschluss 

wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem darin 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Er berührt nicht die Gültigkeit von bereits 

in Kraft getretenen delegierten 

Rechtsakten. 

 

4. Sobald die Kommission einen 

delegierten Rechtsakt erlassen hat, 

übermittelt sie ihn gleichzeitig dem 

Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß 

Artikel 3 Absatz 2 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Diese 

Frist wird auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates um zwei 

Monate verlängert. 

 

Or. en 
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Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Kommission legt bis 

31. März 2014 einen ersten Bericht über 

notwendige Governance-Reformen auf 

dem Gebiet der Rechnungslegungs- und 

Finanzinformationen (EFRAG und ARC) 

vor, der sich unter anderem auf die 

Schlussfolgerungen des Sonderberaters 

des für den Binnenmarkt zuständigen 

Kommissionsmitglieds stützt, die bis 

spätestens November 2013 vorliegen 

sollen. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1b. Die Kommission nimmt so bald wie 

möglich, spätestens jedoch bis 

1. April 2014, eine Bewertung der 

Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 vor. Auf 

der Grundlage dieser Bewertung legt die 

Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat bis 

31. Oktober 2014 einen Bericht vor, dem 

sie gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag für eine 

Governance-Reform auf dem Gebiet der 

Rechnungslegungs- und 

Finanzinformationen beifügt.  

Or. en 
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Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 1 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1c. Was das PIOB (bzw. dessen 

Nachfolgeorganisation) betrifft, 

überwacht die Kommission die jährlichen 

Entwicklungen bei der Diversifizierung 

der Finanzierung, die 2013 zum ersten 

Mal und anschließend jährlich beobachtet 

werden. Falls der Finanzierungsbeitrag 

des IFAC mehr als zwei Drittel der 

Gesamtfinanzierung erreicht, legt die 

Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Vorschlag 

vor, in dem ihr jährlicher Beitrag für 

jedes der verbleibenden Jahre des 

Finanzierungszeitraums auf 

300 000 EUR begrenzt wird. 

Or. en 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 1 d (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1d. Die Kommission legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat bis 

Juni 2019 einen Bericht über die 

Verwirklichung der Ziele des Programms 

vor. In diesem Bericht bewertet die 

Kommission unter anderem die 

allgemeine Relevanz und Kohärenz des 

Programms, die Wirksamkeit seiner 

Durchführung sowie die Wirksamkeit des 

jährlichen Arbeitsprogramms der 

Begünstigten bei der Erreichung der in 

Artikel 2 genannten Ziele sowohl für das 

Programm insgesamt als auch für seine 

einzelnen Maßnahmen. 
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Or. en 

 

 

 

 


